
Dispensationsgesuch bis 2 Tage an die Klassenlehrperson 
Gemäss neuer Absenzenordnung und Urlaubsregelung vom 1. August 2009 
 
Name: ______________________ Vorname:  ______________________ 
 
Klasse:  _________  Klassenlehrperson: ______________________ 
 
Datum der Absenz (von – bis):  ______________________________________ 
 
Anzahl Halbtage: ____________ 
 
Datum: ____________ Unterschrift der Eltern: _________________________ 
 
Geschwister in der Schule Menzingen: 
(ausfüllen, falls für diese Kinder ebenfalls ein Gesuch eingereicht wurde) 
 
Name:  ____________________ Klassenlehrperson: ______________________ 
 
Name:  ____________________ Klassenlehrperson: ______________________ 
 
Name: ____________________ Klassenlehrperson: ______________________ 
 
Name:  ____________________ Klassenlehrperson: ______________________ 
 
Grund für das Gesuch: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten: 
• Pro Schuljahr können Gesuche im Umfang von maximal 4 Halbtagen gestellt werden. 
 
• Sind bei Urlaubsgesuchen mehrere Kinder einer Familie betroffen, so sind sie namentlich und mit ihren 

Klassenzugehörigkeiten im Gesuch aufzuführen. Das Gesuch ist an jede Klassenlehrperson zu richten. 
 
• Die Eltern richten das von ihnen unterzeichnete Gesuch bis spätestens 5 Schultage im Voraus an die 

Klassenlehrperson.  
 
• Die Klassenlehrperson entscheidet abschliessend. 

 
• Die Klassenlehrpersonen sind für die Information der Fachlehrpersonen zuständig. 

 
• Formulare für Dispensationsgesuche sind bei der Klassenlehrperson zu beziehen. 
 
• Der verpasste Unterrichtsstoff ist selbständig nachzuarbeiten. Es besteht kein Anspruch auf Nachhilfeunterricht. 

Über das Nachholen von Lernkontrollen und Prüfungen entscheidet die Lehrperson. 
 
• Zusätzliche oder länger dauernde Urlaube sind mit begründetem Antrag mindestens vier Wochen im Voraus 

schriftlich an das Schulrektorat zu richten.  
 

Die Absenzenordnung wurde von der Schulkommission am 16. Juni 2009 verabschiedet und auf den  

1. August 2009 in Kraft gesetzt. Sie ersetzt die bisherige Urlaubsregelung.  


